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Ihr Schreiben vom 04.02.2014 frk 

Kobrow 

Grundsätzlich bestehen gegen den o.g. Bebauungsplan keine Bedenken. 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des Klärwerkes Düsseldorf-Süd. 
Die abwassertechnische Entsorgung des Stadtteiles Silk erfolgt im Mischverfahren. 
Da das Plangebiet bereits abwassertechnisch voll im Mischverfahren erschlossen ist, 
kommt somit die Forderung gemäß § 51 a Absatz 4 LWG NW nicht zur Anwendung. 
Das anfallende Schmutz- und Regenwasser ist nach wie vor den öffentlichen 
Abwasseranlagen (Mischwasserkanäle) zuzuführen. Hierzu sind in den projektierten 
Straßen Mischwasserkanäle zu planen und baulich umzusetzen. 

Als planerische Vorgabe für die Kanalisationsanlagen ist dabei eine Straßenmindest
höhe von 36,50 m.ü.NN zu berücksichtigen. 
Bedingt durch Lage der geplanten Baukörper im südlichen Bereich des B-Plan
gebietes, die nicht unmittelbar an den öffentlichen Straßen liegen, ist die 
Erschließung nicht gesichert. Hier müssen Leitungsrechte zu Gunsten der Anlieger 
vorgesehen werden, die im Grundbuch so wie ins Baulastenverzeichnis eingetragen 
werden. 
Einen Vorabzug der bislang erarbeiteten Kanalplanung füge ich als Anlage bei. 
Hieraus können sie die Lage der öffentlichen so wie der zurzeit geplanten privaten 
Kanalisationsanlagen entnehmen, die für die Bestimmung Trassierung der der 
Leitungsrecht hilfreich ist. 

Für weitere Abstimmung hierfür stehe ich Ihnen gern zur weiteren Vertügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage: Vorabzug Kanalplanung 
Durchschrift erhält: Amt 61/23 




